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28. Gesetz vom 21. März 2007, mit dem das Tiroler Tourismusgesetz 2006 geändert wird

Der Landtag hat beschlossen:

Artikel I

Das Tiroler Tourismusgesetz 2006, LGBl. Nr. 19,
wird wie folgt geändert:

1. Im Abs. 1 des § 2 wird das Zitat „BGBl. I Nr. 105/
2005“ durch das Zitat „BGBl. I Nr. 101/2006“ ersetzt.

2. Im § 7 Abs. 2 und 5 und im § 30 Abs. 2 wird jeweils
das Zitat „§ 35 Abs. 4“ durch das Zitat „§ 35 Abs. 6“ er-
setzt.

3. Im § 10 lit. c und im § 14 Abs. 1 lit. e wird jeweils
das Zitat „§ 35 Abs. 3 und 5“ durch das Zitat „§ 35 Abs. 3“
ersetzt.

4. § 26 hat zu lauten:
„§ 26

Beschlussfassung 
über den Haushaltsplan

(1) Der Obmann hat den Entwurf des Haushaltspla-
nes für das kommende Kalenderjahr so rechtzeitig zu
erstellen, dass er spätestens am 15. November dem Auf-
sichtsrat zur weiteren Behandlung vorliegt. Der Auf-
sichtsrat hat den Entwurf des Haushaltsplanes so recht-
zeitig zu behandeln, dass dieser spätestens am 31. De-
zember beschlossen werden kann.

(2) Der Obmann eines neu errichteten Tourismus-
verbandes hat den Entwurf des Haushaltsplanes für das
erste Haushaltsjahr so rechtzeitig zu erstellen, dass er
spätestens am 15. März dem Aufsichtsrat zur weiteren
Behandlung vorliegt. Der Aufsichtsrat hat den Haus-
haltsplan für das erste Haushaltsjahr bis spätestens
31. März zu beschließen.“

5. Im Abs. 1 des § 31 wird in der lit. i das Zitat „BGBl. I
Nr. 180/2004“ durch das Zitat „BGBl. I Nr. 100/2006“
ersetzt.

6. Im Abs. 2 des § 31 wird in der lit. b das Zitat „BGBl. I
Nr. 180/2004“ durch das Zitat „BGBl. I Nr. 143/2006“
ersetzt.

7. Im Abs. 1 des § 32 wird im ersten Satz das Zitat
„BGBl. I Nr. 59/2005“ durch das Zitat „BGBl. I Nr. 141/
2006“ ersetzt.

8. Im § 35 werden folgende Bestimmungen als Abs. 3
bis 6 eingefügt:

„(3) Der Promillesatz ist der Wert des Quotienten
aus der Summe der für erforderlich erachteten Einnah-
men aus den Beiträgen der Pflichtmitglieder des Tou-
rismusverbandes dividiert durch ein Tausendstel der zu
erwartenden Summe aus den Grundzahlen der Pflicht-
mitglieder nach Abs. 2, den Mindestgrundzahlen der
Pflichtmitglieder nach Abs. 6 und den fiktiven Grund-
zahlen der Pflichtmitglieder, die dem Beitrag von Klein-
unternehmern nach Abs. 8 entsprechen. Er ist von der
Vollversammlung mit höchstens einer Dezimalstelle
festzusetzen und darf nicht niedriger als 6 v. T. und nicht
höher als 15,8 v. T sein.

(4) Der Promillesatz bleibt bis zu seiner Neufestset-
zung in Geltung. Der Beschluss über die Neufestset-
zung des Promillesatzes muss, um für das folgende Haus-
haltsjahr wirksam zu werden, bis spätestens 1. Dezem-
ber des laufenden Haushaltsjahres gefasst und nach § 9
Abs. 6 kundgemacht werden.

(5) Bei einem neu errichteten Tourismusverband
muss der Promillesatz für das erste Haushaltsjahr bis
spätestens 15. März gefasst und nach § 9 Abs. 6 kund-
gemacht werden.

(6) Die Multiplikation des Promillesatzes mit der
Grundzahl des Pflichtmitgliedes ergibt seinen Beitrag in
Euro. Liegt der so ermittelte Betrag einschließlich des
Beitrages an den Tiroler Tourismusförderungsfonds
nach § 45 Abs. 1 unter 30,– Euro, so ist die Grundzahl
in dem Maß zu erhöhen, dass ihre Multiplikation mit
dem Promillesatz einschließlich des Beitrages an den
Tiroler Tourismusförderungsfonds diesen Beitrag ergibt
(Mindestbeitrag).“
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9. Die bisherigen Abs. 6 bis 8 des § 35 erhalten die
Absatzbezeichnungen „7“ bis „9“.

10. Im neuen Abs. 9 des § 35 wird das Zitat „Abs. 7“
durch das Zitat „Abs. 8“ ersetzt. 

11. Im Abs. 3 des § 38 hat die lit. e zu lauten:
„e) ein Vertreter der Landwirtschaftskammer.“
12. Im Abs. 1 des § 45 werden das Zitat „§ 35 Abs. 4“

durch das Zitat „§ 35 Abs. 6“ und das Zitat „§ 35 Abs. 7“
durch das Zitat „§ 35 Abs. 8“ ersetzt.

13. Im Abs. 4 des § 46 wird das Zitat „des Tiroler
Raumordnungsgesetzes 2001, LGBl. Nr. 93,“ durch das
Zitat „des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2006, LGBl.
Nr. 27,“ ersetzt.

Artikel II

Vor dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes wirksam
gewordene Beschlüsse über den Promillesatz gelten als
rechtzeitig gefasst, wenn der Zeitraum ihrer Kundma-
chung spätestens am 31. Juli des Haushaltsjahres, für das
der Promillesatz beschlossen wurde, geendet hat, und
sind bei der Berechnung und Vorschreibung der Bei-
träge der Mitglieder für den jeweiligen Vorschreibungs-
zeitraum anzuwenden.

Artikel III

Dieses Gesetz tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft.

Der Landtagspräsident:
Mader

Der Landeshauptmann:
van Staa

Das Mitglied der Landesregierung:
Zanon

Der Landesamtsdirektor:
Liener
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